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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 12.9.2016 

zur Festlegung detaillierter technischer Anforderungen und Prüfverfahren für die EG-
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer auf dem 112-Notruf 
basierenden bordeigenen eCall-Systeme, von auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen selbständigen technischen eCall-Einheiten und Bauteilen und zur 

Ergänzung und Änderung der Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die anzuwendenden Normen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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BEGRÜNDUNG 

1. HINTERGRUND DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Nach der Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2015 über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf dem 
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen ist ab dem 31. März 2018 
vorgeschrieben, dass alle neuen Fahrzeugtypen (Pkws und leichte Nutzfahrzeuge) so 
konstruiert sein müssen, dass bei einem schweren Unfall automatisch oder manuell ein Notruf 
über die Notrufnummer 112 ausgelöst wird. Dies wird dazu beitragen, dass die Anzahl der 
durch Verkehrsunfälle schwer verletzten oder getöteten Personen deutlich zurückgeht. 

Während mit der Verordnung (EU) 2015/758 die allgemeinen Anforderungen für die EG-
Typgenehmigung von auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systemen 
festgelegt werden, wird damit der Kommission die Befugnis übertragen, in einem delegierten 
Rechtsakt die entsprechenden ausführlichen technischen Anforderungen und Prüfverfahren 
festzulegen. 

Dieser Entwurf eines delegierten Rechtsakts legt die einschlägigen Anforderungen für die 
EG-Typgenehmigung von auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systemen auf 
der Ebene des Fahrzeugs, des Systems (der selbständigen technischen Einheiten) oder des 
Bauteils fest. In seinen Anhängen werden ferner Bewertungsverfahren für die Prüfung 
folgender technischer Aspekte des Systems festgelegt: a) Aufprallfestigkeit bei schweren 
Unfällen; b) vollständige Folgenabschätzung neben den Aufprallprüfungen gemäß der UN-
Regelungen 94 (Frontalaufprall) und 95 (Seitenaufprall); c) Aufprallfestigkeit der Audio-
Ausrüstung (Lautsprecher und Mikrofone); d) automatische Umschaltmechanismen zwischen 
dem System für Drittanbieter-Dienste (falls eingebaut) und dem eCall-System; e) 
automatischer Auslösemechanismus; f) Vereinbarkeit mit den von den Galileo- und EGNOS-
Systemen erbrachten Ortungsdiensten; und g) bordeigener Selbsttest. Aufgrund der Art der im 
internen Speicher des Systems aufgezeichneten Informationen enthält der Vorschlag auch 
technische Anforderungen und Prüfverfahren, die den Schutz der Privatsphäre und der Daten 
sicherstellen. 

Mit dem Entwurf wird ferner Artikel 5 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2015/758 geändert, 
damit die Versionen der Normen, auf die darin Bezug genommen wird, durch die neuen 
Versionen ersetzt werden, die nach der Veröffentlichung der Verordnung im Amtsblatt der 
Europäischen Union angenommen wurden.  

Schließlich ergänzt er die Verordnung (EU) 2015/758 durch eine Liste mit Ausnahmen gemäß 
Artikel 2 Absatz 2. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Bei der Vorbereitung dieses Rechtsakts führte die Kommission geeignete Konsultationen auf 
Expertenebene mit den maßgeblichen Interessenträgern aus der Industrie, den Sozialpartnern 
sowie Experten aus den Mitgliedstaaten durch. 

Dieser Vorschlag ist das Ergebnis von Studien, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, 
und ausführlichen Konsultationen mit Interessenträgern, Sozialpartnern und Mitgliedstaaten, 
die in der Zeit von Mai 2015 bis Februar 2016 stattfanden. Darüber hinaus fanden zusätzliche 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=114887&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=114887&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=114887&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=114887&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=


 

DE 3   DE 

bilaterale Konsultationen mit Interessenträgern statt. Die Kommission hat fünf 
Zwischenversionen des Dokuments vorgelegt und versucht, die eingegangenen Kommentare 
so gut wie möglich wiederzugeben.  

Der Meinungsaustausch über den Entwurf bei der Sitzung der Sachverständigen-
Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten am 21. Januar 2016 hat bestätigt, das alle wichtigen Fragen 
geklärt wurden und dass die Sachverständigen der Mitgliedstaaten im Allgemeinen das 
Ergebnis der Konsultationen unterstützen. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

(a) Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage des vorliegenden delegierten Rechtsaktes bildet die Verordnung (EU) 
2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 
Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systems. 

(b) Wahl der Instrumente 

Eine Verordnung ist das geeignete Instrument, weil damit die erforderliche Gewähr für die 
Einhaltung geboten wird, während die Umsetzung in das nationale Recht der Mitgliedstaaten 
nicht erforderlich ist. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 12.9.2016 

zur Festlegung detaillierter technischer Anforderungen und Prüfverfahren für die EG-
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer auf dem 112-Notruf 
basierenden bordeigenen eCall-Systeme, von auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen selbständigen technischen eCall-Einheiten und Bauteilen und zur 

Ergänzung und Änderung der Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die anzuwendenden Normen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2015 über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf dem 
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen und zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG1, insbesondere auf Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5 Absätze 8 und 9 und 
Artikel 6 Absatz 12, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2015/758 enthält die Verpflichtung, dass neue Fahrzeugtypen 
der Klassen M1 und N1 bis zum 31. März 2018 mit auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systemen auszurüsten sind. 

(2) Es ist erforderlich, die detaillierten technischen Anforderungen und Prüfverfahren für 
die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer auf dem 112-Notruf 
basierenden bordeigenen eCall-Systeme festzulegen. Die Prüfverfahren ermöglichen 
auch die Prüfung und Genehmigung von auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen 
selbständigen technischen eCall-Einheiten und Bauteilen, die in Kraftfahrzeuge oder 
auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-Systeme eingebaut werden sollen. 

(3) Prüfungen sollten von technischen Diensten in ihrer in der Richtlinie 2007/46/EG 
vorgesehenen Eigenschaft durchgeführt werden, in der der allgemeine Rahmen für die 
EG-Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und die Rollen und Zuständigkeiten der 
auf verschiedenen Stufen des Genehmigungsverfahrens beteiligten Akteure festgelegt 
sind.  

(4) Prüfungen und Anforderungen sollten so gestaltet werden, dass doppelte Prüfungen 
vermieden werden. Darüber hinaus ist in Bezug auf Fahrzeuge mit besonderer 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 77.  
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Zweckbestimmung, die nach der Richtlinie 2007/46/EG in mehreren Stufen gebaut 
werden, einige Flexibilität erforderlich, da sie von den Anforderungen bezüglich 
Frontal- und Seitenaufprall nach den UNECE-Regelungen 94 und 95 ausgenommen 
sind. Aus diesem Grund sollte die auf einer früheren Stufe des Verfahrens für das 
Basisfahrzeug hinsichtlich des auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-
Systems erteilte Genehmigung ihre Gültigkeit behalten, außer, wenn das System oder 
seine Sensoren nach der Genehmigung geändert wurden. 

(5) Es gibt Fälle, in denen bestimmte Fahrzeugklassen aus technischen Gründen nicht mit 
einem geeigneten, den eCall-auslösenden Mechanismus ausgestattet werden können; 
sie sollten von den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/758 ausgenommen 
werden. Im Anschluss an eine von der Kommission durchgeführte Kosten/Nutzen-
Bewertung, bei der die einschlägigen Sicherheits- und technischen Aspekte 
berücksichtigt wurden, werden diese Fahrzeugklassen ermittelt und in eine in Anhang 
IX enthaltene Liste aufgenommen.  

(6) Das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System muss nach einem 
schweren Unfall funktionsfähig bleiben. Ein automatischer eCall ist am 
wirkungsvollsten bei schweren Zusammenstößen, wenn das Risiko, dass die 
Fahrzeuginsassen verletzt und nicht mehr in der Lage sind, ohne eCall-System Hilfe 
zu rufen, am höchsten ist. Die auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-
Systeme und selbständigen technischen Einheiten sollten daher geprüft werden, um 
ihre nachhaltige Funktionsfähigkeit zu überprüfen, nachdem sie Trägheitskräften 
ähnlich denen, die bei einem schweren Unfall auftreten können, ausgesetzt wurden. 

(7) Das Funktionieren und automatische Auslösen des auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systems sollte auch auf der Fahrzeugebene gewährleistet sein. 
Daher sollte ein vollständiges Aufprallprüfverfahren eingeführt werden, um zu 
überprüfen, ob das Fahrzeug so konstruiert ist, dass sein auf dem 112-Notruf 
basierendes bordeigenes eCall-System in seiner ursprünglichen Montagestellung und -
konfiguration einen Frontal- und Seitenaufprall übersteht. 

(8) Zu den Kernfunktionen eines auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-
Systems gehört nicht nur die Unterrichtung der Notrufabfragestelle (PSAP), sondern 
auch die Einrichtung einer Sprechverbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und 
einem Notrufmitarbeiter. Die Audioausrüstung des auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systems sollte daher nach der vollständigen Aufprallprüfung 
geprüft werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Verringerung der Lautstärke 
oder Verzerrungen kommt, die eine Sprechverbindung unmöglich machen würden. 

(9) Wird ein auf dem 112-Notruf basierendes bordeigenes eCall-System zur Verwendung 
in Verbindung mit einem System für Drittanbieter-Dienste (TPS) genehmigt, dann 
sollte sichergestellt werden, dass jeweils nur eines dieser Systeme aktiv ist und dass 
das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System automatisch ausgelöst 
wird, wenn das TPS-System nicht funktioniert. Der Hersteller von Fahrzeugen, die mit 
einem auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-System ausgerüstet sind, 
sollte das in das TPS-System eingebaute Notfallverfahren erläutern und die 
Grundsätze des Umstellmechanismus zwischen dem TPS-System und dem auf dem 
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-System beschreiben. 
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(10) Um sicherzustellen, dass genaue und zuverlässige Positionsdaten übermittelt werden, 
sollte das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System in der Lage sein, 
die von den Galileo- und EGNOS-Systemen erbrachten Ortungsdienste nutzen zu 
können.  

(11) Das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System sollte die 
Fahrzeuginsassen warnen, falls das System nicht in der Lage ist, einen Notruf 
abzusetzen. Daher sollte ein Verfahren für die Überprüfung des Selbsttests des 
Systems und seiner Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf die Meldung von 
Funktionsstörungen eingerichtet werden. 

(12) Die Hersteller sollten sicherstellen, dass die auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systeme nicht rückverfolgbar sind und dass keine dauerhafte 
Verfolgung stattfindet. Zu diesem Zweck sollte ein Prüfverfahren eingeführt werden, 
um vor Auslösen des eCalls sicherzustellen, dass das auf dem 112-Notruf basierende 
bordeigene eCall-System nicht für die Kommunikation mit dem PSAP zur Verfügung 
steht. 

(13) Alle über das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System verarbeiteten 
Daten müssen in Bezug auf den Zweck, zu dem diese Daten gesammelt und 
verarbeitet werden, angemessen, relevant und verhältnismäßig sein. Zu diesem Zweck 
sollten geeignete Verfahren festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Daten im 
internen Speicher der Systeme automatisch und kontinuierlich gelöscht werden und 
nicht länger als für die Bearbeitung des Notrufs erforderlich aufbewahrt werden. 

(14) Die Fassungen der anzuwendenden Normen, auf denen die Anforderungen für eCall-
Systeme beruhen, sollten aktualisiert werden.  

(15) Den Fahrzeugherstellern sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich an die 
technischen Anforderungen für die Genehmigung von auf dem 112-Notruf 
basierenden bordeigenen eCall-Systemen anzupassen. Auch den Mitgliedstaaten sollte 
ausreichend Zeit gewährt werden, um in ihrem Hoheitsgebiet die Notrufabfragestellen 
(Public Safety Answering Point – PSAP) einzurichten, die für den korrekten Empfang 
und die Bearbeitung von eCalls erforderlich sind. Aus diesem Grund sollte der 
Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Verordnung derselbe sein wie der 
Zeitpunkt der obligatorischen Anwendung von auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systemen nach der Verordnung (EU) 2015/758 – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden die detaillierten technischen Anforderungen und Prüfverfahren 
für die EG-Typgenehmigung der in Artikel 2 der Verordnung (EU) 2015/758 aufgeführten 
Fahrzeuge in Bezug auf ihre auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systeme 
sowie auf dem 112-Notruf basierende selbständige technische eCall-Einheiten und Bauteile 
festgelegt. 
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Artikel 2 
Fahrzeugklassen, die nicht mit einem auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-

System ausgerüstet werden müssen  

Die Fahrzeugklassen, die aus technischen Gründen nicht mit einem geeigneten eCall-
Auslösemechanismus ausgerüstet werden können und die deshalb nicht mit einem auf dem 
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-System ausgerüstet werden müssen, sind in 
Anhang IX aufgeführt. 

Artikel 3 
Mehrstufen-Genehmigung von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung 

Im Falle einer Mehrstufen-Typgenehmigung der in Anhang II Teil A Abschnitt 5.1 und 5.5 
der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 festgelegten 
Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung behalten die auf einer früheren Stufe 
hinsichtlich des Einbaus eines auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in 
das (Grund-)Fahrzeug erteilten Typgenehmigungen ihre Gültigkeit, vorausgesetzt, dass das 
auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System und die einschlägigen Sensoren 
nicht verändert werden. 

Artikel 4 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „Fahrzeugtyp in Bezug auf den Einbau eines auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systems“ Kraftfahrzeuge, die sich in wesentlichen Punkten wie 
den Merkmalen des Einbaus im Fahrzeug sowie der Funktionsweise und Leistung 
der wesentlichen Ausrüstungsteile für das Auslösen eines bordeigenen Notrufs nicht 
voneinander unterscheiden;  

(2) „Typ einer auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen selbständigen technischen 
eCall-Einheit“ eine Kombination spezifischer Ausrüstungsteile, die sich in 
wesentlichen Punkten wie Merkmale, Funktionsweise und Eignung für das Auslösen 
eines bordeigenen Notrufs, wenn sie in ein Kraftfahrzeug eingebaut sind, nicht 
voneinander unterscheiden; 

(3) „Typ eines Bauteils für ein auf dem 112-Notruf basierendes bordeigenes eCall-
System“ spezifische Ausrüstungsteile, die sich in wesentlichen Punkten wie 
Merkmale, Funktionsweise und Eignung zur Erleichterung der Auslösung eines 
bordeigenen Notrufs bei Einbau in eine auf dem 112-Notruf basierende bordeigene 
selbständige technische eCall-Einheit oder ein auf dem 112-Notruf basierendes 
bordeigenes eCall-System nicht voneinander unterscheiden;  

(4) „repräsentative Anordnung der Teile“ alle Teile eines auf dem 112-Notruf 
basierenden bordeigenen eCall-Systems, die erforderlich sind, um einen bordeigenen 

                                                 
2 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur 

Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 
sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. 
L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 
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Notruf mit Erfolg zu dem minimalen Datensatz (MSD) zu ergänzen und zu 
übermitteln, der in der Norm EN 15722:2015 „Intelligente Transportsysteme – 
Elektronische Sicherheit – Minimaler Datensatz für den elektronischen Notruf eCall“ 
genannt wird; dazu gehören das Steuergerät, die Stromversorgung, das 
Mobilfunknetz-Kommunikationsmodul, der Empfänger für das globale 
Satellitennavigationssystem und die externe Antenne für das globale 
Satellitennavigationssystem sowie deren Verbindungen und Leitungen; 

(5) „Steuergerät“ ein Bauteil des bordeigenen eCall-Systems, das die kombinierte 
Funktionsweise aller Module, Bauteile und Merkmale des Systems gewährleisten 
soll; 

(6) „Stromversorgung“ das Bauteil, das das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene 
eCall-System mit Strom versorgt, ggf. auch eine Reserveversorgung, die das System 
nach der in Anhang I Abschnitt 2.3 aufgeführten Prüfung mit Strom versorgt; 

(7) „eCall-Protokolldatei“ jede Aufzeichnung, die zum Zeitpunkt einer automatischen 
oder manuellen Auslösung eines eCalls entsteht, die im internen Speicher des auf 
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems gespeichert wird und nur 
aus dem MSD besteht; 

(8) „globales Satellitennavigationssystem (GNSS)“ eine Infrastruktur, die aus einer 
Satellitenkonstellation und einem Netz von Bodenstationen besteht, die Nutzer, die 
über einen geeigneten Empfänger verfügen, mit genauen zeitlichen und 
Geolokalisierungsdaten versorgt; 

(9) „satellitengestütztes Erweiterungssystem (SBAS)“ ein regionales 
Satellitennavigationssystem zur Überwachung und Korrektur von Signalen, die von 
bestehenden globalen Satellitennavigationssystemen gesendet werden und den 
Nutzern eine bessere Leistung in Bezug auf Genauigkeit und Integrität bieten; 

(10) „Kaltstartmodus“ den Zustand eines GNSS-Empfängers, wenn Positions-, 
Geschwindigkeits-, Zeit-, Almanach- und Ephemeridendaten nicht im Empfänger 
gespeichert werden und die Navigationslösung deshalb mithilfe einer Full-Sky-Suche 
berechnet werden; 

(11) „aktueller Standort“ die letzte bekannte Fahrzeugposition zum letztmöglichen 
Zeitpunkt vor der Erstellung des MSD. 

Artikel 5 
Anforderungen und Prüfverfahren für die EG-Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 

hinsichtlich des Einbaus von auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systemen 

1. Die EG-Typgenehmigung eines Fahrzeugs hinsichtlich des Einbaus eines auf dem 
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems setzt voraus, dass das Fahrzeug 
und sein System die in den Anhängen I bis VIII festgelegten Prüfungen besteht und 
den einschlägigen Anforderungen in diesen Anhängen entspricht. 

2. Wenn das Kraftfahrzeug mit einem Typ einer auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen selbständigen technischen eCall-Einheit ausgerüstet ist, die gemäß 
Artikel 7 typgenehmigt wurde, müssen das Fahrzeug und sein System die Prüfungen 
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nach den Anhängen II, III und V durchlaufen und allen einschlägigen Anforderungen 
in diesen Anhängen entsprechen. 

3. Wenn das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System des 
Kraftfahrzeugs ein oder mehrere Bauteil(e) umfasst, die gemäß Artikel 6 
typgenehmigt wurden, müssen das Kraftfahrzeug und sein System die Prüfungen 
nach den Anhängen I bis VIII durchlaufen und allen einschlägigen Anforderungen 
nach diesen Anhängen entsprechen. Die Beurteilung, ob das System diesen 
Anforderungen entspricht, kann jedoch zum Teil auf den Ergebnissen der in Artikel 6 
Absatz 3 genannten Prüfungen beruhen. 

Artikel 6 
Anforderungen und Prüfverfahren für die EG-Typgenehmigung von Bauteilen für auf dem 

112-Notruf basierende bordeigene eCall-Systeme 

1. Die EG-Typgenehmigung eines Bauteils für ein auf dem 112-Notruf basierendes 
bordeigenes eCall-System setzt voraus, dass das Bauteil die in Anhang I festgelegten 
Prüfungen durchläuft und den einschlägigen Anforderungen in diesem Anhang 
entspricht. 

2. Für die Zwecke von Absatz 1 gilt nur das Prüfverfahren in Anhang I Abschnitt 2.8., 
nachdem die einzelnen Teile der Prüfung gemäß Abschnitt 2.3 dieses Anhangs 
unterzogen wurden. 

3. Auf Antrag des Herstellers kann ein Bauteil zusätzlich von dem technischen Dienst 
auf Einhaltung der Anforderungen in den Anhängen IV, VI und VII geprüft werden, 
die für die Funktionsweise des Bauteils relevant sind. Die Einhaltung dieser 
Anforderungen wird auf der Typgenehmigungsbescheinigung angegeben, die nach 
Artikel 3 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) .../.... der Kommission 
ausgestellt wird. 

Artikel 7 
Anforderungen und Prüfverfahren für die EG-Typgenehmigung von auf dem 112-Notruf 

basierenden bordeigenen selbständigen technischen eCall-Einheiten 

1. Die EG-Typgenehmigung einer auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen 
selbständigen technischen eCall-Einheit setzt voraus, dass die selbständige 
technische Einheit die in den Anhängen I, IV, VI, VII und VIII festgelegten 
Prüfungen durchläuft und den in diesen Anhängen enthaltenen einschlägigen 
Anforderungen entspricht. 

2. Wenn die auf dem 112-Notruf basierende bordeigene selbständige technische eCall-
Einheit ein oder mehrere Bauteile umfasst, das (die) gemäß Artikel 6 typgenehmigt 
wurde(n), so muss die selbständige technische Einheit die Prüfungen gemäß der 
Anhänge I, IV, VI, VII und VIII durchlaufen und allen einschlägigen Anforderungen 
nach diesen Anhängen entsprechen. Die Beurteilung, ob die selbständige technische 
Einheit diesen Anforderungen entspricht, kann jedoch zum Teil auf den Ergebnissen 
der Prüfung nach Artikel 6 Absatz 3 beruhen. 
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Artikel 8 
Pflichten der Mitgliedstaaten 

Die Mitgliedstaaten verweigern die Erteilung von EG-Typgenehmigungen für neue 
Kraftfahrzeugtypen, die nicht allen Anforderungen dieser Verordnung entsprechen 

Artikel 9 
Änderungen der Verordnung (EU) 2015/758 

Artikel 5 Absatz 8 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2015/758 erhält folgende Fassung: 

„Die in Unterabsatz 1 genannten technischen Anforderungen und Prüfungen müssen sich auf 
die in den Absätzen 2 bis 7 festgelegten Anforderungen sowie gegebenenfalls auf die 
verfügbaren Normen für eCalls stützen, einschließlich: 

(a) EN 16072:2015 „Intelligente Transportsysteme – ESicherheit – Paneuropäische 
Notruf-Betriebsanforderungen“; 

(b) EN 16062:2015 „Intelligente Transportsysteme — ESicherheit — Anforderungen an 
High-Level-Anwendungsprotokolle für eCall (HLAP)“;  

(c) EN 16454:2015 „ Intelligente Verkehrssysteme - ESicherheit - Vollständige 
Konformitätsprüfungen für eCall“; 

(d) EN 15722:2015 „Intelligente Transportsysteme — ESicherheit — Minimaler 
Datensatz für den elektronischen Notruf eCall“; 

(e) EN 16102:2011 „Intelligente Verkehrssysteme — Notruf — Betriebsanforderungen 
für die Notruf-Unterstützung durch Dritte“; 

(f) etwaige zusätzliche europäische Normen in Bezug auf das eCall-System, die in 
Übereinstimmung mit den Verfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* oder Regelungen der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE-Regelungen) 
über eCall-Systeme, denen die Union beigetreten ist, angenommen wurden. 

* Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 
89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 
95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).“  

Artikel 10 
Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 31. März 2018. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 12.9.2016 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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